
Verfahrensschema ordentliches Baubewilligungsverfahren ausserhalb der Bauzonen (BAB)

Gesuchsteller Gemeinde, Bauamt / Baubehörde Amt für Raumentwicklung 
(ARE) / BAB Behörde

Kantonale Fachstellen/ 
Zusatzbewilligungs-

behörden
Einsprecher Behinderten- 

organisationen
Umweltorganisationen 

(USOS)
Verwaltungs-
gericht (VGer)

Bereitet Bau- und BAB-Gesuch  
und evtl. Gesuch für 
Zusatzbewilligung vor Art. 42/1 
KRVO; Art. 53/1 KRVO

Beurteilt vorläufig 
wesentliche Punkte 
des Bauvorhabens 
Art. 41/1 KRVO

Beurteilt vorläufig 
wesentliche 

Punkte aus Sicht 
BAB Behörde

Art. 41/2 KRVO

Reicht der Baubehörde Bau-, BAB-
Gesuch (4 resp. 6 Expl.) und evtl. 
Gesuche für Zusatzbewilligung ein 
Art. 42/1 KRVO; Art. 53/1 KRVO

Errichtet gleichzeitig ein 
Baugespann Art. 43/1 KRVO

Nimmt eine vorläufige 
Prüfung vor: 
Vollständigkeitsprüfung 
und materielle Vorprüfung 
(Bewilligungspflicht / 
Bewilligungsfähigkeit)  
Art. 44/1 KRVO
Art. 53/2 KRVO

Beurteilt vorläufig 
wesentliche 

Punkte aus Sicht 
kant. Fachstelle
Art. 41/2 KRVO 

Baugesuch gilt als 
zurückgezogen, wenn es nicht 
innert Frist angepasst / ergänzt 
wird Art. 44/3 KRVO

Prüft die Einsprache und nimmt innert 
20 Tg. seit Zustellung Stellung zu den 
einzelnen Einsprachepunkten
Art. 45/4 KRVO

Korrigiert Baueingabe oder 
Profilierung innert Frist 
Art. 44/2 KRVO

Bei positiver 
Beurteilung 
Bauvorhaben: 
Faxanmeldung 
beim ARE zur 
Publikation im 
Kantonsamtsblatt
Art. 45/2 KRVO
(evtl. 
Weiterleitung BAB-
Gesuchsakten 
inkl. Gesuche für 
Zusatzbewilligun-
gen an ARE 
Art. 47/2 KRVO)

Bei negativer 
Beurteilung 
Bauvorhaben: 
Abwarten 
Auflagefrist; 
Eröffnung neg. 
Entscheid an 
Gesuchsteller 
Art. 87/3 KRG

Eröffnung BAB-
Bewilligung

1. BAB-Bewilligung + 
Baubewilligung (BB)  
Art. 49/3 KRVO

2. BAB-Bewilligung + 
Zusatzbewilligung + BB 
Art. 58/1 KRVO

3. BAB -Gesamt-
entscheid + BB 
Art. 59/2 KRVO

4. BAB-Bewilligung + 
Einspracheentscheid + 
BB Art. 49/3 KRVO

Gibt vorläufige 
Beurteilung ab
Art. 41/1 KRVO

Überprüft und konkretisiert 
Bauvorhaben

Verlangt Korrekturen bei 
ungenügenden Unterlagen 
oder ungenügender  
Profilierung innert Frist (20 
Tg. seit Eingang Gesuch)
Art. 44/2 KRVO

Beurteilt Bauvorhaben 
und allfällige  

Einsprachen aus Sicht 
kant. Fachstelle / 

Zusatzbewilligungs-
behörde.

Erteilt Stellungnahmen 
Art. 48/1 KRVO und 
Zusatzbewilligungen 
Art. 56/2 KRVO oder 

verweigert diese.

Leitet allfällige 
Zusatzbewilligung 

an ARE weiter
Art. 53/3 KRVO

Erteilt 
Zusatzbewilligungen 

nach Feuerpolizei- und 
Zivilschutzgesetzgebung 

sowie eidgenössische 
Gesetzgebung über 
wassergefährdende 

Stoffe
Art. 56/3 KRVO

BAB-Bewilligung             
(positive Beurteilung Bau-
vorhaben)

1. Erteilung BAB-Bewilligung  
Art. 49/3 KRVO

2. Erteilung BAB-Bewilligung + 
Zusatzbewilligung 
Art. 58/1 KRVO

3. BAB-Gesamtentscheid Art. 
59/2 KRVO

4. BAB-Bewilligung + 
Einspracheentscheid 
Art. 49/3 KRVO

ARE leitet 
Zusatzbewilligung an 

Gemeinde weiter

BAB-Entscheid mit Beschwerde 
innert 30 Tg. seit Zustellung beim 
VGer anfechtbar Art. 103/1 KRG; 
Art. 32/1 VRG

Ersucht um 
eine vorläufige 

Beurteilung
Art 41/1 KRVO

Projektiert Bauvorhaben

Negativer Entscheid (Art. 87/3 KRG) 
mit Beschwerde innert 30 Tg. seit 
Zustellung beim VGer anfechtbar 
Art. 103/1 KRG; Art. 32/1 VRG

Öffentliche Auflage
Bau- und BAB-
Gesuch, evtl. 
Gesuch für 
Zusatzbewilligung 
während 20 Tg. 
Art. 45/1 KRVO und 
Publikation im 
amtlichen 
Publikationsorgan 
der Gemeinde Art. 
45/2 KRVO

Holt Zusatzbewilligungen 
nach Feuerpolizei- und 
Zivilschutzgesetzgebung 

Gesetzgebung über 
wassergefährdende 

sowie eidg. 

Stoffe direkt bei 
Fachstelle ein
Art. 56/3 KRVO

BAB-Entscheid (negative 
Beurteilung Bauvorhaben) 

Art. 49/1 KRVO

Einsprachemöglichkeit   
innerhalb der 
Publikationsfrist von 20 Tg.
Art. 45/4 KRVO;
Art. 54/2 KRVO

Publikation im 
Kantonsamtsblatt
 Art. 45/2 KRVO

VGer

VGer

BAB-Bewilligung mit Beschwerde 
innert 30 Tg. seit Zustellung beim 
VGer anfechtbar Art. 87/4 KRG; 
Art. 32/1 VRG

Vernehmlassung zur 
Beschwerde (evtl. 

Einbezug kant. 
Fachstellen)

Vorläufige Prüfung durch 
Pro Infirmis auf 

Übereinstimmung mit 
Vorschriften über das 
behindertengerechte 

Bauen, sofern die 
Voraussetzungen von Art. 

80 /1 KRG erfüllt sind
(Öffentlich zugängliche 

Bauten /
Gebäude mit mehr als 8 

Wohneinheiten /
Bauten mit mehr als 50 

Arbeitsplätzen) 
Art. 80/3 KRG

evtl. Vernehmlassung  zur 
Beschwerde

Einspracheentscheid mit 
Beschwerde innert 30 Tg. 
seit Zustellung beim 
VGer angfechtbar Art. 
103/1 KRG; Art. 32/1 
VRG

Einspracheentscheid mit 
Beschwerde innert 30 Tg. 
seit Zustellung beim VGer 
angfechtbar Art. 103/1 
KRG; Art. 32/1 VRG

Pro Infirmis wird von der 
Baubehörde über die 

Publikation orientiert, sofern 
die Voraussetzungen von 
Art. 80 /1 KRG erfüllt sind

(Öffentlich zugängliche 
Bauten /

Gebäude mit mehr als 8 
Wohneinheiten /

Bauten mit mehr als 50 
Arbeitsplätzen) 
Art. 80/4 KRG 

 Einsprachemöglichkeit 
innerhalb Publikationsfrist 

von 20 Tg.
Art. 9/3 lit. b BehiG

Liegen keine 
Einsprachen vor: 

Weiterleitung der 
positiv beurteilten 
Unterlagen in 3 resp. 5 
Expl. an ARE Art. 47/1 
KRVO; Art. 56/1 KRVO

Bei Einsprachen:
Art. 45/4 KRVO

1. Umgehende 
Mitteilung an ARE (Tel./ 
Fax/ E-Mail) 
Art. 47/1 KRVO

2. Aufforderung 
Gesuchsteller zur 
Stellungnahme innert 
20 Tg, 
Art. 45/4 KRVO

3. Stellungnahme zu 
einzelnen Einsprache-
punkten und Weiter-
leitung an ARE 
Art. 47/1, 2 KRVO

Beurteilt Bau-
vorhaben und 

allfällige  
Einsprachen

Art 56/1 KRVO
 und holt bei den 

betroffenen 
Fachstellen die 
notwendigen 

Stellungnahmen Art. 
48/1 KRVO resp. 
Entscheide über 

Zusatzbewilligungen 
und Einsprachen ein

Art. 56/2 KRVO

USOS melden ihr Interesse 
an der 

Verfahrensbeteiligung 
während der Auflage bei 
ARE an und geben evtl. 
Stellungnahme innerhalb 

der durch ARE festgelegten 
Frist 

Art. 104/2 KRG
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